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 Protokoll der Gemeinderatskommission 
 

 
 Sitzung Nr. 7 vom 12. Juni 2024 
 
 
T R A K T A N D E N (3790 - 3799) 

  
1   Protokoll der Sitzung Nr. 5 vom 24. April 2024 

  
2 3790 Sicherheitssituation in Grenchen: Orientierung 

 
Beschluss 
2.1 Von der Orientierung wird Kenntnis genommen. 

  
3 3791 Anlässe auf öffentlichem Grund: Aufhebung der Mehrwegpflicht in Ausnah-

mefällen 
 
Beschluss 
3.1 Auf die Vorlage wird nicht eingetreten. 

  
4 3792 Umwidmung von Grundstücken vom Finanzvermögen ins Verwaltungsver-

mögen 
 
Beschluss 
4.1 Die Umwidmung der GB Nrn. 13, 14, 17, 18, 19, 26, 35, 62, 463 und 2988 vom Finanz- 

ins Verwaltungsvermögen wird genehmigt. 
4.2 Zu Lasten IR, Konto 0290.5000.xx «Umwidmung FV zu VV 2024» wird ein Zusatzkredit 

von CHF 46'500.00 genehmigt. 
4.3 Die Tranche von CHF 46'500.00 wird zuhanden Budget 2024, Konto 0290.5000.xx frei-

gegeben. 
4.4 Von der Entnahme aus der Neubewertungsreserve im Umfang von CHF 160'600.00 zu-

gunsten Konto ER 9630.4896.00 «Entnahmen aus Neubewertungsreserve» wird Kennt-
nis genommen. 

  
5 3793 Judo Club: Teilerlass Nebenkosten 2024, Erhöhung Unterstützungsbeitrag 

ab 2025 
 
Beschluss 
4.1 Der Erlass der Nebenkosten 2023 über CHF 8'142.85 wird genehmigt.  
4.2 Zu Lasten ER 2024, Konto 0120.3636.00 (A. o. Beiträge, Dienstleistungen und Erlasse) 

wird ein Nachtragskredit von CHF 8'142.85 genehmigt. 
4.3 Zu Lasten ER 2025, Konto 3410.3636.00 (Vereinsbeiträge für Sport) wird für den Judo-

club Grenchen ein Beitrag von CHF 12'000.00 ins Budget aufgenommen.  

  
6 3794 Einführung der Parentu-APP: Nachtragskredit 

 
Beschluss 
4.1 Zu Lasten ER 2024, Konto 0229.3133.04 (Informatik Nutzungsaufwand) wird ein Nach-

tragskredit von CHF 1'700.00 genehmigt. 
4.2 Zu Lasten ER-Konto 0229.3133.04 (Informatik Nutzungsaufwand) wird ab Budget 2025 

ein Beitrag von CHF 2'500.00 aufgenommen.  

  
7 3795 Schulleitung Halden: interne Wiederbesetzung der Stelle Nr. 551 / 100 % 

 
Beschluss 
4.1 Die Stelle Nr. 551, Schulleitung Halden, 100 % wird per 1. August 2024 zur Wiederbe-

setzung freigegeben.  
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8 3796 Schulleitung Halden: Wiederbesetzung der Stelle Nr. 135 / 40 % 
 
Beschluss 
4.1 Die Stelle Nr. 135, Co-Schulleitung im Schulkreis Halden, wird mit einem Pensum von 

40 % zur Wiederbesetzung auf den 1. September 2024 freigegeben. 

 
9 3797 Neue Leistungsvereinbarung SWG 2025-2028: Weiteres Vorgehen, Einset-

zen Arbeitsgruppe 
 
Beschluss 
 Die Gemeinderatskommission beantragt dem Gemeinderat: 
4.1 Es wird eine Arbeitsgruppe «Leistungsvereinbarung SWG» eingesetzt, die sich wie folgt 

zusammensetzt:  
 
Vertretung Gemeinderat (mit Stimmrecht): 
FDP: ……………………. 
SVP: ……………………. 
SP: ……………………. 
Mitte: ……………………. 
GLP:  ……………………. 

 
4.2 Die Arbeitsgruppe konstituiert sich selbst. 

  
10 3798 Verwaltungsrat SWG: Zukünftige Zusammensetzung: Weiteres Vorgehen, 

Einsetzen Arbeitsgruppe 
 
Beschluss 
4.1 Das NGK wurde beauftragt, das Anforderungsprofil des Verwaltungsrates der SWG zu 

überprüfen und der GRK einen Vorschlag zu unterbreiten. 
  
11 3799 Mitteilungen und Verschiedenes  

    


